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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.02.2026

Sonderfach Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

A. Definition des Aufgabengebiets

Das Sonderfach Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin umfasst die Prävention, Diagnostik

Behandlung einschließlich Psychotherapeutischer Medizin und Rehabilitation von im Kindes- und Jugendalter

auftretenden psychischen Krankheiten, Störungen und Verhaltensau8älligkeiten einschließlich der psychiatrischen

Behandlung von entwicklungsbedingten psychischen Erkrankungen sowie die fachspezi:sche Begutachtung, wie auch

erforderlichenfalls bei spezi:schen Krankheitsbildern eine Weiterversorgung von bereits bestehenden Erkrankungen

der in Behandlung stehenden Personen im Erwachsenenalter bis zur möglichen adäquaten Behandlungsübernahme

durch Fachärztinnen/Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin.

B. Mindestdauer der Ausbildung

1. 1.9 Monate Basisausbildung

2. 2.36 Monate Sonderfach–Grundausbildung

3. 3.27 Monate Sonderfach–Schwerpunktausbildung, gegliedert in sechs Module und ein wissenschaftliches Modul,

wobei aus den sieben Modulen drei Module zu wählen sind.

In Kraft seit 15.05.2024 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE
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